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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Geltungs- und Anwendungsbereich

Der Tarif gilt für die Versicherung normaler Risiken innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland.

Versicherbarer Personenkreis

Im Rahmen des AKTIV-plus-Programms sind für die Sparten Hausrat, PHV und
Rechtsschutz nur Versicherungsnehmer, die nicht mehr im Arbeits- bzw. Erwerbsleben
stehen und älter als 59 Jahre sind, versicherbar.
Für das Produkt Notfall-Programm sind nur Personen, die nicht bereits einer Pflegestufe
unterliegen und nicht älter als 80 Jahre sind, versicherbar.

1.2 Annahmerichtlinien

1.2.1 Folgende Risiken sind anfragepflichtig:

Hausratversicherungen mit einer Versicherungssumme ab 150.000 EUR oder einem
Wertsachenanteil ab 35 %. Hier ist der Fragebogen aufzunehmen und mit aussagefähigem
Bildmaterial zu ergänzen. 

1.2.2 Folgende Risiken werden nicht gezeichnet:

Gültig für alle Sparten:

a) Kündigung durch den Vorversicherer
b) Übernahme/Ablehnung eines Risikos durch den Vorversicherer
c) 2 oder mehr Vorschäden oder einer Schadenhöhe von 1.000 EUR 

oder mehr innerhalb der letzten 5 Jahre

Hausratversicherung:

a) Hausrat in Gebäuden mit weicher Bedachung (z.B. aus Holz, Ried, 
Stroh, oder sonstigen, brennbaren Stoffen) 

b) Hausrat in Wohnungen, die nicht ständig bewohnt sind
c) Hausrat in Wochenend-, Ferienhäusern bzw. – anlagen sowie in 

Jagd- oder Berghütten

Glasversicherung:

a) Verglasungen von Mehrfamilienhäusern, Geschäften und Betrieben
b) Treib- und Gewächshäuser, Früh- und Mistbeete

Haftpflichtversicherung:

Alle Wagnisnummern, die private und gewerbliche Risiken betreffen, mit Ausnahme 
der Wagnis-Nr. 3001 (Tierhalter-HV) und 9001 (Privathaftpflicht).

Notfall-Programm:

a) Alle Personen, die das 80. Lebensjahr überschritten haben sowie
b) dauernd pflegebedürftige Personen und
c) Geisteskranke
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1.3 Anträge/Verträge

1.3.1 Die Risiken können mittels unseres EDV-unterstützten Programms Internet-Services
beantragt werden.

1.3.2 Die Hausrat-, Glas- und Haftpflichtversicherungen können mit einem Antrag beantragt
werden. Diese werden dann auch in einem gemeinsamen Versicherungsschein darge-
stellt. Unabhängig davon sind sie rechtlich selbstständige Verträge mit jeweils eigenen
Versicherungsbedingungen.

1.4. Bedingungen

- Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2008)
- Klauseln für die Hausratversicherung
- BBV-Hausrat-AKTIV-plus-Schutz

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für Glasversicherung (AGlB 2008)
- Klauseln für die Glasversicherung

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
- Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBV-AKTIV-plus)
- Notfall Bedingungen
- Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB)

1.5 Beiträge

Die genannten Beiträge sind Jahresbeiträge.

1.6 Versicherungsteuer

Die gesetzliche Versicherungsteuer ist in den Beiträgen dieses Tarifes bereits
enthalten.

1.7 Vertragsdauer, Laufzeitrabatt und Zahlungsweise

1.7.1 Laufzeit
� Die Laufzeit der Verträge dürfen 3 Jahre nicht überschreiten
� Kurzfristige Verträge sind möglich (Direktionsanfrage)

(Vertragsdauer unter 1 Jahr)

1.7.2 Laufzeitrabatt
� bei 3-jähriger Dauer 10 % Nachlaß
� bei 1-jähriger Dauer kein Nachlaß

1.7.3 Zahlungsweise
� Der Ratenzuschlag wird aus dem Jahresbeitrag berechnet.

Er beträgt bei
� halbjährlicher Zahlungsweise 3 %
� vierteljährlicher Zahlungsweise 5 %
� monatlicher Zahlungsweise 5 %

Hinweis: Die monatliche Zahlungsweise ist nur bei Abbuchung der Beiträge möglich. 
Bei Widerruf einer monatlichen Abbuchung ist automatisch vierteljährliche
Zahlungsweise vereinbart.

1.8 Mindestbeitrag

Der Mindestbeitrag je Vertrag beträgt 30 EUR
Bei Ratenzahlung je Rate mindestens 10 EUR
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2.1 Tarifzone
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Postleitzahlen-  Zone
bereiche

33014 – 33039 1
33098 – 34134 2
34212 – 35329 1
35390 – 35519 2
35576 – 36469 1
37073 – 37085 2
37115 – 37699 1
38100 – 38126 2
38154 – 38388 1
38440 – 38448 2
38458 – 38899 1
39104 – 39130 2
39164 – 39179 1
39218 – 39279 2
39288 – 39649 1
40210 – 41751 3
41812 – 42929 2
44135 – 45481 3
45525 – 45549 2
45657 – 46286 3
46325 – 46459 2
46483 – 47509 3
47533 – 47669 2
47798 – 47929 3
48143 – 49849 2
50126 – 50666 3
50667 – 50999 4
51000 – 51060 3
51061 – 51149 4
51150 – 51519 3
51545 – 51789 2
52062 – 52080 3
52134 – 53639 2
53721 – 53859 3
53879 – 53919 2
53925 – 53949 1
54290 – 54296 2
54298 – 54689 1
55116 – 55299 2
55411 – 55779 1
56068 – 56283 2
56288 – 56291 1
56294 – 56379 2
56410 – 56479 1
56564 – 56659 2
56727 – 57648 1
58089 – 58739 2
58762 – 58849 1

Postleitzahlen-  Zone
bereiche

01067 – 01326 2
01445 – 02999 1
03042 – 03099 2
03103 – 03139 1
03149 – 03197 2
03205 – 03253 1
04103 – 04469 3
04509 – 04579 2
04600 – 04639 1
04643 – 04688 2
04703 – 04749 1
04758 – 04889 2
04895 – 04938 1
06108 – 06132 3
06179 – 06259 2
06268 – 06348 1
06366 – 06429 2
06449 – 06578 1
06618 – 06688 2
06712 – 06725 1
06727 2
06729 1
06749 – 06869 2
06886 – 07429 1
07545 – 07778 2
07806 – 08648 1
09111 – 09127 2
09128 1
09130 – 09131 2
09212 – 09669 1
10115 – 10550 3
10551 – 10999 3
11000 – 12042 3
12043 – 12109 3
12110 – 12156 3
12157 – 12169 3
12170 – 12202 3
12203 – 12209 3
12210 – 12246 3
12247 – 12359 3
12360 – 13346 3
13347 – 13509 3
13510 – 13580 3
13581 – 13629 3
13630 – 14049 3
14050 – 14199 3
14200 – 14473 3
14476 2

Postleitzahlen-  Zone
bereiche

14478 – 14482 3
14513 – 14959 2
14974 – 15299 3
15306 – 15328 2
15344 – 15898 3
15907 – 16307 2
16321 – 16767 3
16775 – 16949 2
17033 – 17099 3
17109 – 17379 2
17389 – 18239 3
18246 – 18609 2
19053 – 19089 3
19205 – 19399 2
19406 – 20094 3
20095 – 20259 4
20260 – 20353 3
20354 – 20539 4
20540 – 21028 3
21029 – 21529 4
21614 – 21789 2
22041 – 22179 4
22180 – 22296 3
22297 – 22459 4
22460 – 22522 3
22523 – 22889 4
22890 – 22925 3
22926 – 22969 4
22970 – 23689 3
23701 – 23829 2
23843 – 23869 3
23879 – 23948 2
23966 – 23999 3
24103 – 24409 2
24534 – 24649 3
24768 – 24999 2
25335 – 25499 3
25524 – 27729 2
27749 – 28194 3
28195 – 28790 4
28791 – 28879 3
29221 – 29369 2
29378 – 29499 1
29525 – 29699 2
30159 – 30989 3
31008 – 31039 2
31061 – 31099 1
31134 – 32839 2

Postleitzahlen-  Zone
bereiche

59063 – 59823 2
59846 – 59969 1
60311 – 60599 4
61118 – 61279 2
61348 – 63064 3
63065 – 63075 4
63076 – 63449 3
63450 – 63457 4
63458 – 63549 3
63571 – 63599 2
63607 – 63639 1
63654 – 63755 2
63762 – 63785 1
63791 – 63796 2
63801 – 63939 1
64283 – 64589 2
64625 – 64759 1
64807 – 65629 2
65719 – 65936 3
66111 – 66459 2
66482 – 66509 1
66538 – 66589 2
66606 – 66649 1
66663 – 66839 2
66849 – 66999 1
67059 – 67663 2
67677 – 67829 1
68159 – 69259 2
69412 – 69518 1
70173 – 70629 2
70734 – 75449 1
76131 – 76229 2
76275 – 76709 1
76726 – 76779 2
76829 – 78739 1
79098 – 79117 2
79183 – 79879 1
80331 – 82239 2
82256 – 85469 1
85521 – 85778 2
86150 – 92729 1
93047 – 93059 2
93073 – 98749 1
99084 – 99638 2
99706 – 99998 1
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2.2 BBV-AKTIV plus Schutz
Jahresbeiträge bei einjähriger Laufzeit (einschließlich Versicherungsteuer)

Fahrraddiebstahl 

Überspannungsschäden durch Blitz
unter Einschluß von Folgeschäden

Allgefahren-Versicherungsschutz
bei einer Selbstbeteiligung von 5.000 EUR

Gegenstände in PKW 

Diebstahl von Kinderwagen, Rollstühlen, Gehhilfen (Rollator)
bis max. 1.000 EUR

Diebstahl von Gartenmöbeln und Gartengeräten
bis 1% der Versicherungssumme, höchstens 1.500 EUR

Mutwillige Beschädigungen (Vandalismus)
bis 3.000 EUR

Implosion, Verpuffung und Überschallknall 

Anprall eines sonstigen Fahrzeugs 

Innere Unruhen  

Aquarien und Wasserbetten, innenliegende Regenfallrohre  

Erhöhte Entschädigungsgrenze für die Außenversicherung
bis 20% der Versicherungssumme, höchstens 25.000 EUR 

Rückreise aus dem Urlaub  

Kostenübernahme für Hotelaufenthalt  

Wäsche auf der Leine bis max. 1.000 EUR

Diebstahl aus Krankenzimmern, verschlossenen Schiffskabinen oder
Schlafwagenabteilen bis max. 1.500 EUR

Sengschäden bis max. 5.000 EUR

Sonstige Vermögensschäden  

Aktive Hilfe im Schadenfall  

= Risikokennziffer / Klauselnummern

Tarifzone Tarif inklusive Glas in ‰* Tarif ohne Glas in ‰

H1 2,41 2,00

H2 2,91 2,50

H3 3,98 3,57

H4 4,50 4,09

7110

7902

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7914

7915

7916

7917

7918

7919

7921

7922

7923

Der BBV-Hausrat-AKTIV plus Schutz beinhaltet:

* Voraussetzung: Die Hausratsumme ist mit 650 € je Quadratmeter zu ermitteln.
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2.3 Beiträge/Zuschläge für zusätzliche Einschlüsse, Erhöhung von
Entschädigungsgrenzen und besondere Gefahrenverhältnisse

2.3.1 Fahrräder gegen einfachen Diebstahl 

2.3.2 Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen (siehe Ziffer 5.5)

*Fragebogen bitte aufnehmen!

Der Zuschlag reduziert sich bei Überwachung der Versicherungsräume durch eine vom
Verband der Schadenversicherer (VdS) anerkannte Einbruchmeldeanlage mit

� örtlicher Alarmgabe ohne automatisches Wähl- und Ansagegerät um 25%
� örtlicher Alarmgabe und zusätzlichem Wähl- und Ansagegerät um 40%
� Anschluss über posteigene Stromwege (Postmietleitung) an die vom

VdS anerkannte Hauptmeldezentrale eines Wach- und Sicherheits-
unternehmens oder einer Polizeidienststelle (Polizeinotruf) um 60%

Entschädigungsgrenze Beitragszuschlag für Tarifzone in ‰
1% der Vers.-Summe ist im Aktiv-PLUS Schutz enthalten!

bis H1 H2 H3 H4

2% der Vers.-Summe 0,41 0,51 0,72 0,82 

3% der Vers.-Summe 0,82 1,03 1,44 1,64  

4% der Vers.-Summe 1,23 1,54 2,15 2,46 

5% der Vers.-Summe 1,74 2,15 2,98 3,39 

über 5% der Vers.-Summe Direktionsanfrage 

Entschädigungsgrenze Beitragszuschlag für Tarifzone in ‰

von 25% auf H1 H2 H3 H4

30% der Vers.-Summe 0,21 0,31 0,46 0,62 

35% der Vers.-Summe 0,41 0,62 0,92 1,23 

40% der Vers.-Summe* 0,62 0,92 1,39 1,85 

45% der Vers.-Summe* 0,82 1,23 1,85 2,46 

50% der Vers.-Summe* 1,03 1,54 2,31 3,08 

über 50% der Vers.-Summe Direktionsanfrage 

7

7110

7901
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2.3.3 Überspannungsschäden durch Blitz nach Klausel 7902 

� Erhöhung der 10%igen Entschädigungsgrenze um je 
1% (bis max. 30% der Versicherungssumme)

2.3.5 Hausrat in einer nicht ständig bewohnten Zweitwohnung
(in einem von Dritten aber ständig bewohnten Gebäude) 

Hinweis: Vertragsdauer 1 Jahr. Die Klausel 7904 ist zu verein-
baren. Danach sind abweichend von § 2b) VHB 2008 Bargeld,
Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere,
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkarten,
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin,
Pelze, handgeknüpfteTeppiche und Gobelins nicht versichert.

8

Beitrag

0,05‰

100% Zuschlag
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3 Beiträge zur Glasversicherung 
Jahresbeiträge bei einjähriger Laufzeit
(einschließlich Versicherungsteuer)

3.1 Gebäude- und Mobiliarverglasungen 
für Wohnungen und Einfamilienhäuser 

� je Quadratmeter Wohnfläche

3.2 Versichert sind

Gebäudeverglasungen: Glasscheiben von Fenstern, Türen,
Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien,
Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen; Duschkabinen aus
Glas; Glasscheiben von Sonnenkollektoren; Glasbausteine;
Profilbaugläser. 

Mobiliarverglasungen: Glasscheiben von Bildern, Schränken,
Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspiegeln; Glasplatten;
Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgerä-
ten; Aquarien- und Terrarienscheiben, Glaskeramikkochfeld inkl.
Elektrik.

Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert: Künstlerisch bear-
beitete Gläser (Scheiben, Spiegel und Platten), Sonderkosten für
Gerüste, Kräne, Beseitigung von Hindernissen.
Entschädigungsgrenze pro Schadensfall jeweils 300 EUR
(Erhöhung siehe Ziffern 3.2.1 und 3.2.2). 

3.1.2 Nicht versichert sind optische Gläser, Hohlgläser,
Beleuchtungskörper, Handspiegel, Kunststoffe sowie Scheiben
mit einer Einzelgröße von über 8 qm.

3.2 Sonstige Risiken

3.2.1 Künstlerisch bearbeitete Gläser (Scheiben, Spiegel 
und Platten) Erhöhung der Entschädigungsgrenze von 300
EUR; je 50 EUR Erhöhungsbetrag

3.2.2 Sonderkosten für Gerüste, Kräne, Beseitigung von
Hindernissen Erhöhung der Entschädigungsgrenze von
300 EUR; je 50 EUR Erhöhungsbetrag 

3.2.3 Kunststoffe (Scheiben, Platten, Lichtkuppeln) 
Beitrag aus den Wiederherstellungskosten 

3.2.4 Scheiben über 8 qm 

Beitrag

0,27 EUR

1,89 EUR

1,89 EUR

3,7%

Direktionsanfrage
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4. Beiträge zur Haftpflichtversicherung 
Jahresbeiträge bei einjähriger Laufzeit
(einschließlich Versicherungsteuer)

Deckungssummen:
5 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden; 
300.000 EUR für Vermögensschäden
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser
Deckungssummen. 

4.1 Privathaftpflicht 
Beitrag

4.2 Tierhalter-Haftpflicht (nur in Verbindung mit der PHV) 

Beitrag je Hund

Für Kampfhunde: Direktionsanfrage

Hinweis: Die Hunderasse ist im Antrag anzugeben. 

Beitrag

63,55 EUR

63,55 EUR
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5 Erläuterungen zur Hausrat- und Glasversicherung 

5.1 Die BBV-Hausrat-Versicherung

Die Grunddeckung der VHB 2008 von Schäden durch 

� Brand, Blitz, Explosion,Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile
und seiner Ladung, 

� Einbruchdiebstahl und Raub, 

� Vandalismus nach einem Einbruch, 

� Leitungswasser, 

� Sturm und Hagel 

wird in der BBV-Hausrat-Versicherung (BBV-AKTIV plus Schutz) ergänzt mit den
Leistungserweiterungen gemäß Zusatzdeckung AKTIV plus.

Bei Überspannungsschäden durch Blitz an technischen Geräten ist gemäß Klausel 7902
(abweichend von den Regelungen der VHB 2008) Versicherungswert (Wert zur
Bemessung der Versicherungssumme) und Ersatzwert (Ersatzanspruch im
Versicherungsfall) der Zeitwert, wenn 

� die vom Schaden betroffenen Sachen älter als 5 Jahre sind oder 

� der Versicherungsnehmer die Höhe des Schadens und das Alter der technischen Geräte
nicht durch Belege (z.B. Anschaffungsrechnungen etc.) nachweisen kann. 

Zeitwert ist der Wert einer versicherten Sache, der sich zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalles unter Berücksichtigung insbesondere des Alters und der Abnutzung
ergibt. 

5.2 Anpassung der Versicherungssumme – Dynamik (§ 9 Ziff. 3 VHB 2008)

Die Versicherungssumme kann sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres ändern.
Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Preisindex für »Andere
Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in
der Wohnung gelagerte Güter« aus dem Preisindex der Lebenshaltungs-kosten aller pri-
vaten Haushalte. Die auf volle Tausend EUR aufgerundete Versicherungssumme erhöht
sich kostenfrei um einen Vorsorgebetrag von 10 %. 

5.3 Wohnfläche

Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung einschließlich der
Hobbyräume. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen
sowie Keller-, Speicher-/Bodenräume, die nicht zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt
werden. 
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5.4 Wertsachen (§ 13 VHB 2008) 

Wertsachen sind Bargeld, Urkunden einschl. Sparbücher und sonstige Wertpapiere,
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkarten, Münzen und Medaillen
sowie Sachen aus Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins,
Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken),
Sachen aus Silber; sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit
Ausnahme von Möbelstücken. 

Zu den Entschädigungsgrenzen vergleiche § 13 Ziff. 2 VHB 2008.

5.5 Unterversicherungsverzicht

Der Versicherer nimmt abweichend von § 12 Ziff. 5 VHB 2008 keinen Abzug wegen
Unterversicherung vor, sofern als Mindestversicherungssumme 650 EUR je Quadratmeter
berechnet worden sind (Klausel 7712).

Diese Klausel kann vereinbart werden, sofern die Versicherungssumme höchstens
150.000 EUR und die Entschädigungsgrenze für Wertsachen unter 35 % liegt.  

5.6 Anpassung der Glasversicherung (§ 6 AGlB 2008) 

Ändert sich der Preisindex für Verglasungsarbeiten, so erhöht oder vermindert sich ab
Beginn des nächsten Versicherungsjahres auch der Beitrag entsprechend. Maßgebend
sind die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes.

5.7 Wohnungswechsel in der Glasversicherung (Klausel 0771)

Bei einem Wohnungswechsel innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die
Versicherung auch während des Umzugs und in der neuen Wohnung. Nach Ablauf eines
Monats ab Beginn des Umzugs besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen
Wohnung. 

Der Versicherungsnehmer hat den Wohnungswechsel nach Beendigung des Umzugs dem
Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Die Prämie wird gegebenenfalls ab Beginn des Umzugs dem neuen Versicherungsumfang
angepasst.

12
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6 BBV AKTIV plus Notfall Programm mit BBV-VITAL-Zusatzschutz

6.1 Beiträge für BBV-Notfall-Programm

7 Rechtsschutzversicherung

7.1 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Senioren

Versicherter Personenkreis
Versichert ist
� der Versicherungsnehmer

� der eheliche bzw. nichteheliche Lebenspartner

- im privaten Bereich
- im beruflichen Bereich
- im Verkehrs-Bereich

als Eigentümer, Halter, Mieter oder Leasingnehmer aller auf sie zugelassenen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu
Lande sowie Anhänger, als Erwerber solcher Fahrzeuge und als Mieter jedes von
ihnen zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Selbstfahrer-Vermietfahrzeuges zu
Lande sowie Anhänger

- der versicherte Personenkreis als Fahrer fremder Fahrzeuge sowie als Fahrgast,
Fußgänger und Radfahrer

- alle Personen als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen oder versicherten
oder gemieteten Fahrzeuge

- in der Leistungsart Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht zusätzlich die
Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge des Versicherungsnehmers
abschließen.

Versicherter Leistungsarten – im Verkehrsbereich keine Wartezeiten!

� Schadenersatz-Rechtsschutz

� Arbeits-Rechtsschutz (nach § 26 Abs. 4 beschränkt auf die Gebiete der betrieblichen
bzw. beruflichen Altersversorgung sowie des Beihilferechts)

13

Jahresbeitrag inkl. gesetzlicher
Versicherungssteuer für eine

Vertragsdauer von
Standardschutz Komfortschutz

3 Jahren 194,91 EUR 359,05 EUR

1 Jahr 216,57 EUR 398,95 EUR

Jahresbeitrag inkl. gesetzlicher
Versicherungssteuer für eine

Vertragsdauer von

Standard- und
Komfortschutz

3 Jahren 77,14 EUR

1 Jahr 85,71 EUR

6.2 Beiträge für BBV-VITAL-Zusatzschutz
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� Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (für alle im Versicherungsschein bezeichne-
ten selbstgenutzten Wohneinheiten im Inland)

� Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

� Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

� Sozialgerichts-Rechtsschutz

� Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

� Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

� Straf-Rechtsschutz

� Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

� Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

� Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten

Besondere Hinweise

� Sofern der Versicherungsnehmer noch nicht im Ruhestand bzw. noch nicht 60 Jahre alt
ist, kann der AKTIV plus-Rechtsschutz nicht abgeschlossen werden.

� Sollte eine Nebenerwerbstätigkeit oder eine sonstige selbständige Tätigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 10.000 EUR im letzten Kalenderjahr vorliegen, kann der
AKTIV plus-Rechtsschutz ebenfalls nicht angewendet werden.

� Sobald eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem
Gesamtjahresumsatz von mehr als 10.000 EUR im letzten Kalenderjahr vorliegt, wandelt
sich der Versicherungsschutz ab Eintritt der Umstände in einen Verkehrs-Rechtsschutz
gem. § 21 Abs. 1 und 4 bis 9 ARB – jedoch nur für die auf den VN zugelassenen oder
auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – und
einen Privat- und Berufs-Rechtsschutz gem. § 25 ARB um.

� Wenn der Ehegatte bzw. der nichteheliche Lebenspartner noch in einem
Angestelltenverhältnis steht, kann der Arbeits-Rechtsschutz hierfür gegen
Beitragszuschlag eingeschlossen werden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

� im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen
Tätigkeit (auch bei nebenberuflicher Ausübung)

� aus Miet- und Pachtverträgen über Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile sowie aus
dinglichen Rechten an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.
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7.2.2 Rechtsschutz für Eigentümer von privat vermieteten Wohneinheiten
(generelle Selbstbeteiligung von 250 EUR je Rechtsschutzfall)

� vermietete Wohneinheiten – Selbstbeteiligung 250 EUR

9108
Vom Eigentümer privat 
vermietete Wohneinheit

186,62 EUR

7.2 Beiträge

7.2.1 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz inkl. Miet-Rechtsschutz für alle vom
Versicherungsnehmer selbst bewohnten Wohneinheiten im Inland – ohne
Vermietung (§§ 26 und 29 ARB)

Tarifgruppe (NT)

V-Art* Produkt Beitrag (EUR) je Risiko mit SB 150 EUR (NT)

� AKTIV plus (§§ 26 + 29 ARB)

6108 ohne Arbeits-Rechtsschutz 191,14 EUR

6109
mit Arbeits-Rechtsschutz für
Ehe-/Lebenspartner

229,37 EUR

SB-Varianten: 

Selbstbeteiligung Rabatt auf NT-Prämie 

250 EUR 10%

350 EUR 10%

450 EUR 10%

Prämie ohne SB: 30 % Zuschlag auf NT-Prämie
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